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UNIcert®-Ausbildungs- und Prüfungsordnung des LehrLernZentrums der 
Hochschule RheinMain 
Stand Januar 2024 

§ 1 Gegenstand, Zweck, Ziel und Struktur 

1.1 An der Hochschule RheinMain wird im Rahmen von bzw. als Ergänzung zu den vorhandenen Studiengängen der 
verschiedenen Fachbereiche in den in den Anlagen A und B aufgeführten Sprachen eine Fremdsprachenausbildung 
angeboten, die mit dem Erwerb eines institutionsübergreifenden Hochschul-Fremdsprachenzertifikats UNIcert® 
abgeschlossen werden kann. Prüfungen im Rahmen dieser Fremdsprachenausbildung sind 
Fremdsprachenprüfungen i.S.d. an der Hochschule RheinMain geltenden prüfungsrechtlichen Bestimmungen.  

1.2 Diese hochschulspezifische und hochschuladäquate Fremdsprachenausbildung wird vom LehrLernZentrum der 
Hochschule RheinMain getragen und nach Maßgabe der Möglichkeiten dieser Einrichtung für mehrere 
Fremdsprachen auf einer oder mehreren von vier Fertigkeitsstufen (UNIcert®-Stufe I-IV sowie ggf. der 
propädeutischen Vorstufe „UNIcert® Basis“) angeboten. Auf jeder dieser Fertigkeitsstufen werden folgende vier 
Fertigkeiten (= Teilleistungen) abgeprüft: 

- Aufgaben zur mündlichen Produktion und Interaktion 
- Aufgaben zum Hörverstehen bzw. audiovisuellem Verstehen 
- Aufgaben zum Leseverstehen  
- Aufgaben zur freien schriftlichen Produktion und Interaktion  
 
Außer auf der UNIcert®-Stufe I (einschließlich UNIcert® Basis) sind neben einer allgemeinsprachlich-interkulturellen 
Ausrichtung auch fächergruppen- bzw. wissenschaftsbereichsbezogene Ausbildungsstränge mit den 
entsprechenden Abschlussprofilen möglich (s. Anlagen A und B).  

1.3 Jede Fertigkeitsstufe schließt mit einer UNIcert®-Prüfung ab. Diese kann auf den UNIcert®-Stufen UNIcert® Basis, 
I und II entweder durch Kumulation kursbegleitender Teilleistungen (kumulatives UNIcert®-Verfahren) oder durch 
Ablegung einer eigenständigen Stufenabschlussprüfung (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung) absolviert werden. Auf 
den UNIcert®- Stufen III und IV wird die UNIcert®-Prüfung stets durch Ablegung einer eigenständigen 
Stufenabschlussprüfung (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung) absolviert. Ob die Ausbildung durch eine UNIcert®-
Stufenabschlussprüfung oder durch das kumulative UNIcert®-Verfahren abgeschlossen wird, richtet sich nach der 
Modulbeschreibung (s. Anlagen A und B). 

1.4 Damit für die Fremdsprachenausbildung das Sprachzertifikat UNIcert® verliehen werden darf, müssen die 
nachfolgend genannten Voraussetzungen bezüglich ihres Gegenstandes und Umfangs erfüllt sein: 

1.4.1 Für die UNIcert®-Stufe I, die sich im Anspruchsniveau an der Stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER) des Europarates orientiert, werden Module im Umfang von mindestens 
12 SWS angeboten (180 Kontaktstunden bzw. 360 Stunden Arbeitsaufwand). Dabei kann der erste Abschnitt 
der Ausbildung, der mindestens 8 SWS (120 Kontaktstunden bzw. 240 Stunden Arbeitsaufwand) umfasst, 
separat als UNIcert® Basis (orientiert sich an der Niveaustufe A2 des GER) zertifiziert werden. 

1.4.2 Für die UNIcert®-Stufen II, III und IV werden Module im Umfang von jeweils mindestens 8 SWS (120 
Kontaktstunden bzw. 240 Stunden Arbeitsaufwand) angeboten. Diese Stufen haben jeweils eigene, wenn 
auch aufeinander aufbauende Ausbildungsprofile, die in den Beschreibungen der jeweiligen Module (s. Anlage 
B) und den Zertifikaten der einzelnen Stufen (s. Anlage C) dokumentiert werden. UNIcert® II orientiert sich am 
Niveau B2, UNIcert® III am Niveau C1 und UNIcert® IV am Niveau C2 gemäß GER. 

1.5 Übergreifendes Ziel der angebotenen Fremdsprachenausbildung ist die Befähigung zur akademischen und 
beruflichen Handlungsfähigkeit durch den Erwerb kommunikativer Handlungskompetenzen in der jeweiligen 
Sprache, d.h. die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen zur aktiven Bewältigung solcher sprachlichen, 
wissenschaftlichen und interkulturellen Situationen, wie sie im Kontext eines Hochschulstudiums oder einer 
qualifizierten Berufstätigkeit auch im Ausland zu erwarten sind. Sie dient damit der Erhöhung des Studienerfolgs 
und der Erweiterung der Berufsqualifikation für einen internationalen Arbeitsmarkt. Eine detailliertere Darstellung 
der mit den Kompetenzstufen korrespondierenden Ausbildungsprofile weisen Anlagen A und B aus. 
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§ 2 Anwendbare Prüfungsbestimmungen und Prüfungsorganisation  

2.1 Eine Fremdsprachenprüfung findet entsprechend den an der Hochschule RheinMain geltenden prüfungsrechtlichen 
Bestimmungen in Anlehnung an ein standardisiertes international anerkanntes Testverfahren statt und prüft ein 
bestimmtes Niveau an Sprachkompetenz in der betreffenden Fremdsprache ab.  

2.2 Die Bestimmungen der UNIcert®-Ausbildungs- und Prüfungsordnung gelten uneingeschränkt für Studierende, für 
die die UNIcert®-Prüfung nicht Bestandteil eines Studiums an der Hochschule RheinMain ist (Kursteilnehmende).  

2.3 Ist die UNIcert®-Prüfung für Studierende Bestandteil des Studiums an der Hochschule RheinMain (curricular 
verankerte Pflichtleistung) und kommt es zu Kollisionen in Bezug auf die Zuständigkeit des UNIcert®-
Prüfungsausschusses und des nach den prüfungsrechtlichen Bestimmungen der Hochschule RheinMain 
festgelegten Prüfungsausschusses, wird der zuständige Prüfungsausschuss durch die prüfungsrechtlichen 
Bestimmungen der Hochschule RheinMain festgelegt. 

2.4 Im Übrigen finden die jeweils gültigen prüfungsrechtlichen Bestimmungen der Hochschule RheinMain, insbesondere 
die Vorschriften zur Organisation der Prüfungsausschüsse an der Hochschule RheinMain, nur ergänzend zu den 
Bestimmungen dieser UNIcert®-Ausbildungs- und Prüfungsordnung Anwendung. 

2.5 Das LehrLernZentrum der Hochschule RheinMain bildet einen Prüfungsausschuss (UNIcert®-Prüfungsausschuss), 
dem die Organisation und Durchführung des UNIcert®-Prüfungsverfahrens obliegt.  

2.6 Der UNIcert®-Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden für die schriftlichen sowie die mündlichen Prüfungsteile 
(UNIcert®-Prüfungskommission). Zum:zur Prüfenden können alle hauptamtlichen und hierfür qualifizierten 
Lehrpersonen des LehrLernZentrums der Hochschule RheinMain einschließlich der Lehrbeauftragten bestellt 
werden. Der UNIcert®-Prüfungsausschuss kann auch prüfungsberechtigte und entsprechend qualifizierte 
Lehrpersonen anderer Einrichtungen der Hochschule RheinMain sowie auch anderer Hochschulen zu Prüfenden 
bestellen. Prüfende müssen mit UNIcert® vertraut sein. Die Bestellung der Prüfenden sowie die Ladung zur 
schriftlichen und mündlichen UNIcert®-Prüfung erfolgt gemäß den jeweils gültigen prüfungsrechtlichen 
Bestimmungen der Hochschule RheinMain.  

2.7 Die Lehrperson des jeweiligen UNIcert®-Sprachkurses gibt die Zusammensetzung der Prüfungskommission 
(UNIcert®-Prüfungskommission) spätestens eine Woche vor Beginn der Prüfungen über die 
Veranstaltungsanmeldeplattform der Hochschule RheinMain (Stud.IP) unter dem jeweiligen UNIcert®-Sprachkurs 
bekannt. Die Zusammensetzung der UNIcert®-Prüfungskommission kann in begründeten Fällen auch mit einer 
kürzeren Frist bekannt gegeben werden. Beisitzende können grundsätzlich zu einem späteren Zeitpunkt benannt 
werden. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. 

2.8 Dem UNIcert®-Prüfungsausschuss gehören die folgenden Mitglieder an: 
 
2.8.1 der:die Leiter:in des Sachgebiets Sprachenzentrum im LehrLernZentrum der Hochschule RheinMain, kraft 

Amtes. 
 

2.8.2 zwei durch die hauptamtlichen Mitglieder des Sachgebiets Sprachenzentrum im LehrLernZentrum der 
Hochschule RheinMain bestimmte, prüfungsberechtigte Mitglieder des Lehrkörpers des Sachgebiets 
Sprachenzentrum im LehrLernZentrum der Hochschule RheinMain. 

2.9 Der UNIcert®-Prüfungsausschuss wählt eines seiner Mitglieder zum:zur Vorsitzenden. Diese:r führt die laufenden 
Geschäfte des Ausschusses und vertritt diesen nach außen. Der UNIcert®-Prüfungsausschuss wählt eine:n 
Stellvertreter:in für die:den Vorsitzende:n des UNIcert®-Prüfungsausschusses. 

§ 3 Voraussetzungen für den Erwerb eines Zertifikats zum Abschluss einer UNIcert®-Stufe 

3.1 Für den Erwerb des Abschlusses einer UNIcert®-Stufe muss der:die Bewerber:in die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 
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3.1.1 der:die Bewerber:in muss an der Hochschule RheinMain eingeschrieben sein. 

3.1.2 der:die Bewerber:in muss in der gewählten Sprache, Stufe und ggf. Fachorientierung an den 
Lehrveranstaltungen des entsprechenden Ausbildungsabschnittes im Umfang von mindestens 12 SWS für die 
UNIcert®-Stufe I und mindestens 8 SWS für die UNIcert®-Stufen II bis IV gemäß § 1.4 sowie Anlagen A und 
B regelmäßig, d.h. an mindestens 80% der Kurstermine, teilgenommen haben. 

3.1.3 Im Falle von Kursen im Rahmen des Zusatzangebotes des LehrLernZentrums der Hochschule RheinMain gilt: 
Wer bereits über entsprechende Vorkenntnisse verfügt (Quereinsteigende), muss auf den UNIcert®-Stufen I 
und II (sowie UNIcert® Basis), sofern eine Stufenabschlussprüfung vorgesehen ist, zumindest den letzten 
Kurs der jeweiligen Stufe erfolgreich absolviert haben, um an der Stufenabschlussprüfung teilnehmen zu 
können. Sofern auf diesen Stufen das kumulative Verfahren vorgesehen ist, kann an allen kursbegleitenden 
Teilleistungen teilgenommen werden, jedoch muss zumindest der letzte Kurs der jeweiligen Stufe absolviert 
werden, damit die Teilleistungen als absolviert anerkannt werden. Auf den UNIcert®-Stufen III und IV müssen 
mindestens 50% des Ausbildungsprogramms der jeweiligen Stufe besucht worden sein, um an der 
Stufenabschlussprüfung teilnehmen zu können. Curricular verankerte Pflichtlehrveranstaltungen der 
Studiengänge der Hochschule RheinMain bleiben von dieser Regelung unberührt (s. Anlagen A und B).  

3.1.4 der:die Bewerber:in darf die betreffende UNIcert®-Prüfung in der gewählten Sprache/Stufe/Fachorientierung 
nicht schon endgültig nicht bestanden haben.  

3.2 Der UNIcert®-Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen, soweit zulässig, Ausnahmen zu § 3.1.1 zulassen 
sowie in begründeten Ausnahmefällen bei Nachweis gleichwertiger Kenntnisse im Rahmen der UNIcert®-
Vorgaben von einem Teil der Voraussetzungen gemäß § 3.1.2 befreien. 

§ 4 Meldung und Zulassung zur UNIcert®-Prüfung 

4.1 Die Anmeldung des:der Bewerber:in für die jeweilige UNIcert®-Prüfung der jeweiligen UNIcert®-Stufe erfolgt über 
das elektronische Anmeldesystem der Hochschule RheinMain, in begründeten Ausnahmefällen ersatzweise 
schriftlich an die:den Vorsitzende:n des UNIcert®-Prüfungsausschusses. Auch im Falle des kumulativen 
UNIcert®-Verfahrens erfolgt eine einmalige Anmeldung für das gesamte Prüfungsverfahren (= alle Teilleistungen) 
der jeweiligen UNIcert®-Stufe. 

4.2 Nach getätigter Anmeldung zu einer UNIcert®-Prüfung überprüft der UNIcert®-Prüfungsausschuss bzw. die 
Lehrperson des jeweiligen UNIcert®-Sprachkurses, ob die Voraussetzungen nach § 3 durch den:die Bewerber:in 
erfüllt sind. Sind diese erfüllt, erfolgt die Zulassung über das elektronische Anmeldesystem der Hochschule 
RheinMain, ersatzweise schriftlich durch die:den Vorsitzende:n des UNIcert®-Prüfungsausschusses. 

4.3 Die Zulassung zu der UNIcert®-Prüfung (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung oder kumulatives UNIcert®-
Verfahren) ist dem:der Bewerber:in vom UNIcert®-Prüfungsausschuss zu versagen, wenn die Voraussetzungen 
gemäß § 3 nicht erfüllt sind bzw. der:die Bewerber:in gemäß § 3.1.4 von der betreffenden UNIcert®-Prüfung 
ausgeschlossen ist. 

§ 5 Umfang und Formen der UNIcert®-Prüfung 

5.1 Sofern das erreichte Niveau einer UNIcert®-Stufe im kumulativen UNIcert®-Verfahren durch Kumulation von 
Teilleistungen festgestellt wird, errechnet sich die Endnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten der jeweiligen 
Teilleistungen (s. Anlagen A und B). Mindestens im letzten Ausbildungsabschnitt einer UNIcert®-Stufe werden beim 
kumulativen UNIcert®-Verfahren jeweils alle vier Fertigkeiten (= Teilleistungen) geprüft, die jeweils (= für sich 
genommen) bestanden sein müssen. 

5.2 Sofern das erreichte Niveau einer Ausbildungsstufe durch eine UNIcert®-Stufenabschlussprüfung festgestellt wird, 
werden im Rahmen der Stufenabschlussprüfung alle vier Fertigkeiten (= Teilleistungen) gleichwertig in einer Prüfung 
überprüft. Diese Prüfung folgt einem handlungsorientierten Ansatz und sieht eine situative Einbettung vor. Dabei 
können die vier Fertigkeiten (= Teilleistungen) separat oder durch sinnvolle Verknüpfung einzelner Fertigkeiten (= 
Teilleistungen) integrativ geprüft werden. Hier müssen ebenfalls alle vier Fertigkeiten (= Teilleistungen) jeweils (= 
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für sich genommen) bestanden sein. 

5.3 Die Prüfung zum Erwerb des Zertifikats UNIcert®-Basis (soweit das erreichte Niveau durch eine UNIcert®-
Stufenabschlussprüfung und nicht im Rahmen des kumulativen UNIcert®-Verfahrens festgestellt wird) besteht aus 
folgenden Teilleistungen: 

- Aufgaben zur mündlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 10 Minuten 
- Aufgaben zum Hörverstehen bzw. audiovisuellem Verstehen im Umfang von 15 Minuten 
- Aufgaben zum Leseverstehen im Umfang von 30 Minuten 
- Aufgaben zur freien schriftlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 35 Minuten 

Diese Fertigkeiten können in sinnvollen Kombinationen miteinander verknüpft und getestet werden. Die 
 Gesamtprüfungsdauer beträgt 90 Minuten.  

5.4 Die Prüfung zum Erwerb des Zertifikats UNIcert®-Stufe-I (soweit das erreichte Niveau durch eine UNIcert®-
Stufenabschlussprüfung und nicht im Rahmen des kumulativen UNIcert®-Verfahrens festgestellt wird) besteht aus 
folgenden Teilleistungen: 

- Aufgaben zur mündlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 10 Minuten 
- Aufgaben zum Hörverstehen bzw. audiovisuellem Verstehen im Umfang von 20 Minuten 
- Aufgaben zum Leseverstehen im Umfang von 35 Minuten 
- Aufgaben zur freien schriftlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 35 Minuten 
Diese Fertigkeiten können in sinnvollen Kombinationen miteinander verknüpft und getestet werden. Die 

 Gesamtprüfungsdauer beträgt 100 Minuten.  

5.5 Die Prüfung zum Erwerb des Zertifikats UNIcert®-Stufe-II (soweit das erreichte Niveau durch eine UNIcert®-
Stufenabschlussprüfung und nicht im Rahmen des kumulativen UNIcert®-Verfahrens festgestellt wird) besteht aus 
folgenden Teilleistungen: 

- Aufgaben zur mündlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 20 Minuten 
- Aufgabe zum Hörverstehen bzw. audiovisuellem Verstehen im Umfang von 30 Minuten 
- Aufgaben zum Leseverstehen im Umfang von 50 Minuten 
- Aufgaben zur freien schriftlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 50 Minuten 
Diese Fertigkeiten können in sinnvollen Kombinationen miteinander verknüpft und getestet werden. Die 

 Gesamtprüfungsdauer beträgt 150 Minuten. 

5.6 Die Prüfung zum Erwerb des Zertifikats UNIcert®-Stufe-III (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung) besteht aus 
folgenden Teilleistungen: 

- Aufgaben zur mündlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 30 Minuten 
- Aufgaben zum Hörverstehen bzw. audiovisuellem Verstehen im Umfang von 45 Minuten 
- Aufgaben zum Leseverstehen im Umfang von 60 Minuten 
- Aufgaben zur freien schriftlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 90 Minuten 
Diese Fertigkeiten können in sinnvollen Kombinationen miteinander verknüpft und getestet werden. Die 

 Gesamtprüfungsdauer beträgt 225 Minuten. 

5.7 Die Prüfung zum Erwerb des Zertifikats UNIcert®-Stufe-IV (UNIcert®- Stufenabschlussprüfung) besteht aus 
folgenden Teilleistungen: 

- Aufgaben zur mündlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 30 Minuten 
- Aufgaben zum Hörverstehen bzw. audiovisuellem Verstehen im Umfang von 60 Minuten 
- Aufgaben zum Leseverstehen im Umfang von 90 Minuten 
- Aufgaben zur freien schriftlichen Produktion und Interaktion im Umfang von 120 Minuten. 
Diese Fertigkeiten können in sinnvollen Kombinationen miteinander verknüpft und getestet werden. Die 

 Gesamtprüfungsdauer beträgt 300 Minuten. 

5.8 Bei fachorientierter Ausrichtung werden die Aufgaben dem entsprechenden Inhaltsbereich entnommen. 

5.9 Der UNIcert®-Prüfungsausschuss gibt in Absprache mit den Prüfenden die Hilfsmittel gemeinsam mit der Ladung 
zur Prüfung bekannt. 

§ 6 Bewertung 

6.1 Die Teilleistung zur mündlichen Produktion und Interaktion wird vor einer vom UNIcert®-Prüfungsausschuss 
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gemäß §2.6 bestellten UNIcert®-Prüfungskommission abgelegt, der zwei Prüfende angehören. Sie entscheiden 
über die Bewertung der Prüfungsleistung nach gemeinsamer Beratung. 

6.2 Die Teilleistungen zum Hörverstehen, zum Leseverstehen und zur freien schriftlichen Produktion und Interaktion 
werden von einer vom UNIcert®-Prüfungsausschuss gemäß §2.6 bestellten UNIcert®-Prüfungskommission 
bewertet, der zwei Prüfende angehören, d.h. sie werden jeweils von zwei Prüfenden bewertet. 

6.3 Weichen die Bewertungen der Prüfenden voneinander ab, wird die finale Bewertung als arithmetisches Mittel aus 
den einzelnen Bewertungen berechnet. 

6.4 Alle Teilleistungen der UNIcert®-Prüfung (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung oder kumulatives UNIcert®-
Verfahren) gehen gleichwertig in die Endnote ein. 

6.5 Auf Antrag können Prüfungsleistungen, die im Rahmen anderer Hochschulprüfungen erbracht worden sind, in 
angemessenem Umfang als Ersatz für die entsprechenden Teile der UNIcert®-Prüfung unter Beibehaltung der 
entsprechenden Bewertungen anerkannt werden. Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen gilt die jeweils 
gültige Satzung der Hochschule RheinMain zur Anerkennung und Anrechnung (Anerkennungssatzung).  

§ 7 Gesamtergebnis und Zertifikat 

7.1 Die Bewertung der UNIcert®-(Gesamt)Prüfung (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung oder kumulatives UNIcert®-
Verfahren) ist durch folgende Notenwerte auszudrücken: 

 

7.2 Weitere Notenwerte sind nicht zulässig. 

7.3 Nach den UNIcert®-Akkreditierungsvorgaben ist eine UNIcert®-Prüfung bestanden, wenn alle Teilleistungen der 
UNIcert®-Prüfung (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung oder kumulatives UNIcert®-Verfahren) mit mindestens 
„ausreichend“ bewertet worden sind (Sperrklausel). 

7.4 Das Gesamtergebnis der UNIcert®-Prüfung wird dem:der Kursteilnehmenden von den Prüfenden oder von dem:der 
Vorsitzenden des UNIcert®-Prüfungsausschusses unverzüglich mitgeteilt. Die Bekanntgabe erfolgt über das 
elektronische Prüfungssystem der Hochschule RheinMain, ersatzweise durch schriftliche Mitteilung. 

7.5 Über den durch eine bestandene UNIcert®-Stufenabschlussprüfung bzw. ein erfolgreich abgeschlossenes 
kumulatives UNIcert®-Verfahren erbrachten Nachweis der sprachlichen Kompetenzen wird auf formlosen Antrag 
des:der Prüfungsteilnehmenden ein mehrsprachiges Zertifikat ausgestellt (s. Anlage C). Das Zertifikat enthält 
Angaben über die gewählte Fremdsprache, den Ausbildungsgang, die Art der Leistungsfeststellung (UNIcert®-
Stufenabschlussprüfung oder kumulatives UNIcert®-Verfahren), ggf. die gewählte Fachorientierung, die Ergebnisse 
der Teilleistungen, die Gesamtnote sowie die Anzahl der erworbenen Kreditpunkte/ECTS-Punkte. Es enthält ferner 
generelle Angaben zur Form der Prüfung und der Interpretation der Leistungsstufen sowie eine Angabe dazu, an 
welcher Stufe des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates (GER) sich die 
verliehene UNIcert®-Stufe orientiert. Das Zertifikat wird entweder von dem:der Vorsitzenden des UNIcert®-
Prüfungsausschusses oder von dem:der Leiter:in der für die Ausbildung fachlich zuständigen Einrichtung oder 
einer:einem Prüfenden unterzeichnet. 
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7.6 Der UNIcert®-Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, dass den Prüfungsteilnehmenden in angemessenem 
Zeitrahmen nach Bekanntgabe der Noten Einsicht in die Prüfungsakten gewährt wird. Andernfalls können 
Prüfungsteilnehmende innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe der Noten beim UNIcert®-
Prüfungsausschuss Einsicht beantragen. Diese Einsicht ist ihnen unverzüglich nach Antragstellung zu gewähren. 

§ 8 Nichtbestehen, Wiederholbarkeit, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

8.1 Eine UNIcert®-Prüfung (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung oder kumulatives UNIcert®-Verfahren) gilt als nicht 
bestanden, wenn mindestens eine Teilleistung nach § 5 mit „nicht ausreichend“ bewertet worden ist (Sperrklausel 
des § 7.3), oder wenn der:die Kursteilnehmende aus von ihm:ihr zu vertretenden Gründen nach verbindlicher 
Anmeldung nicht zur Stufenabschlussprüfung oder einer Teilleistung im kumulativen Verfahren erscheint, ohne 
ordnungsgemäß einen Rücktritt erklärt zu haben, oder der von dem UNIcert®-Prüfungsausschuss festgesetzte 
Wiederholungszeitraum abgelaufen ist. 

8.2 Eine nicht bestandene UNIcert®-Prüfung (UNIcert®-Stufenabschlussprüfung oder Teilleistung im kumulativen 
UNIcert®-Prüfungsverfahren) kann zweimal wiederholt werden. 

8.3 Ein Rücktritt ohne Angabe von Gründen ist spätestens sieben Tage vor dem Prüfungstermin zu erklären. Dies ist 
im Falle des kumulativen Verfahrens der für die jeweilige Teilleistung angesetzte Prüfungstermin. 

8.4 Der Rücktritt von einer UNIcert®-Stufenabschlussprüfung oder einer Teilleistung im kumulativen UNIcert®-
Verfahren, die bereits angetreten wurde, hat die Erteilung der Note „nicht ausreichend“ zur Folge, es sei denn, der 
Rücktritt erfolgt aus von dem:der Kursteilnehmenden nicht zu vertretenden Gründen.  

8.5 Die für das Versäumnis oder den nicht fristgerecht erklärten Rücktritt geltend gemachten Gründe müssen dem 
UNIcert®-Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Der Nachweis der 
Gründe muss bei Krankheit des:der Kursteilnehmenden bzw. eines von ihm:ihr zu betreuenden Kindes durch 
Vorlage eines ärztlichen Attestes erfolgen. In begründeten Zweifelsfällen kann der UNIcert®-Prüfungsausschuss 
auch die Vorlage eines entsprechenden amtsärztlichen Attestes, ansonsten die Vorlage einer amtlichen 
(behördlichen) Bescheinigung, fordern. Im Falle der Krankheit einer:eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
muss der:die Kursteilnehmende sowohl die Pflegebedürftigkeit als auch die Übernahme der Pflege mit amtlicher 
Bescheinigung nachweisen. Eine Kostenübernahme für die geforderten Nachweise erfolgt nicht. Der UNIcert®-
Prüfungsausschuss entscheidet darüber, ob es sich um Gründe handelt, die der:die Kursteilnehmende zu vertreten 
hat und ob die entsprechende Prüfung, der entsprechende Prüfungsteil oder die entsprechende Teilleistung als nicht 
bestanden gilt. Wenn der:die Kursteilnehmende die Gründe nicht zu vertreten hat, gilt die Prüfung bzw. der 
Prüfungsteil bzw. die Teilleistung als nicht angetreten, und der UNIcert®-Prüfungsausschuss gewährt eine neue 
Prüfungsmöglichkeit. 

8.6 Eine UNIcert®-Prüfung kann vom UNIcert®-Prüfungsausschuss ganz oder teilweise für nicht bestanden erklärt 
werden, wenn sich der:die Kursteilnehmende unerlaubter Hilfen bedient oder sich eines groben Verstoßes gegen 
die Ordnung während der Prüfung schuldig gemacht hat. Die jeweils gültigen prüfungsrechtlichen Bestimmungen 
der Hochschule RheinMain gelten insoweit entsprechend. 

8.7 Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während einer Prüfung eingetretene Prüfungsunfähigkeit 
müssen unverzüglich bei dem:der Vorsitzenden des UNIcert®-Prüfungsausschusses geltend gemacht werden. § 
8.4 gilt insoweit entsprechend. 

8.8 Ablehnende Entscheidungen des UNIcert®-Prüfungsausschusses betreffend § 8.1 bis § 8.6 sind dem:der 
Kursteilnehmenden schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 9 Wiederholung von UNIcert®-Prüfungsleistungen 

9.1 Bestandene UNIcert®-Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 

9.2 Nicht bestandene UNIcert®-Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden. Eine Anrechnung von 
bestandenen Prüfungsteilen kann auf Antrag stattfinden. 

9.3 Wiederholungsprüfungen für nicht bestandene UNIcert®-Prüfungsleistungen müssen zum nächstmöglichen 
Termin abgelegt werden. 
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9.4 Ist die Wiederholung einer UNIcert®-Prüfungsleistung oder eines Prüfungsteils gemäß §9 nicht mehr möglich, 
führt dies zum endgültigen Nichtbestehen. 

§ 10 Widersprüche gegen Entscheidungen des UNIcert®-Prüfungsausschusses 

10.1 Widersprüche im Sinne der Verwaltungsgerichtsordnung (§ 68 ff. VwGO) gegen das UNIcert®-Prüfungsverfahren 
und gegen UNIcert®-Prüfungsentscheidungen sind, sofern eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt wurde, innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe, sonst innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe beim UNIcert®-
Prüfungsausschuss einzulegen. Die Frist wird auch durch die Einlegung bei dem:der Präsident:in der Hochschule 
RheinMain gewahrt. 

10.2 Der UNIcert®-Prüfungsausschuss kann dem Widerspruch abhelfen. Im Falle der Abhilfe erstellt der:die 
Vorsitzende des UNIcert®-Prüfungsausschusses einen Abhilfebescheid. 

10.3 Hilft der UNIcert®-Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so leitet er das Verfahren gemeinsam mit der 
vollständigen Akte des:der Kursteilnehmenden zur weiteren Bearbeitung – unter Angabe des Sachverhaltes, der 
Ablehnungsgründe und eines Verfahrensvorschlages – an das Justiziariat der Hochschule RheinMain weiter. 

10.4 Der:die Präsident:in erlässt den Widerspruchsbescheid. Wird der Widerspruch zurückgewiesen, sind in dem 
Bescheid die Ablehnungsgründe anzugeben. Er ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese UNIcert®-Ausbildungs- und Prüfungsordnung wurde in der 212. Sitzung des Senats der Hochschule RheinMain 
am 13.02.2024 beschlossen und ist somit in Kraft getreten. 

Anlagen 

Anlage A:  
Verzeichnis der Sprachen, Stufen und Fachorientierungen, die im Rahmen des UNIcert®-Systems vom 
LehrLernZentrum der Hochschule RheinMain angeboten werden 

Anlage B: 
Modul-/Lehrveranstaltungsbeschreibungen 

Anlage C: 
Zertifikatsmuster 

  



 

Seite 8 von 14  

Anlage A - Verzeichnis der Sprachen, Stufen und Fachorientierungen, die im Rahmen des UNIcert®-Systems 
vom LehrLernZentrum der Hochschule RheinMain angeboten werden 

 
 
Zusatzangebot des LehrLernZentrums der Hochschule RheinMain (s. auch Anlage B) 
 

 Englisch für Wissenschaft und Beruf - UNIcert® II (orientiert sich an der GER-Stufe B2 „Selbstständige 
Sprachverwendung“) bestehend aus den Kursen: 
 
 1282 Advance Your English Part 1: Level B1+ (From B1+ to B2) – 4 SWS / 4 CP 

Prüfungsform: PL (kumulatives Verfahren: bewertete Aufgaben im Verlauf des Kurses mit jeweiligem 
Fokus auf eine oder mehrere der Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen) + 80% 
Anwesenheit 
Die Ergebnisse jeder Fertigkeit fließen zu 25% in die Kursnote ein. Jede Fertigkeit muss jeweils (= für 
sich genommen) bestanden werden. 

 
 1283 Advance Your English Part 2: Level B2 (Consolidating B2) – 4 SWS / 4 CP 

Prüfungsform: Fremdsprachenprüfung + 80% Anwesenheit 
o siehe § 5.5 dieser UNIcert®-Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

 
 
Curricular verankerte Pflichtlehrveranstaltungen in Studiengängen der Hochschule RheinMain 
 

-------------------------------------------------- 
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Anlage B - Modul-/Lehrveranstaltungsbeschreibungen 
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Anlage C- Zertifikatsmuster 
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